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Minderheitsantrag 
 
Antrag 
 
1. Der Antrag des Stadtrates vom 14.11.2000 betr. Verselbständigung der Städti-

schen Werke wird zurückgewiesen. 
 
2. Der Stadtrat wird eingeladen, dem Gemeinderat Bericht und Antrag zu stellen zum 

Verkauf des Elektrizitätswerks Opfikon gem. bis Ende 2001 gültiger Kaufofferte der 
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich. 

 
Begründung 
 
Das vom Stadtrat gewählte Vorgehen der Auslagerung in eine Aktiengesellschaft bringt 
gegenüber der heutigen Situation höchstens minime Vorteile, beschneidet aber die 
Rechte des Volkes – das nach wie vor Eigentümer der Werke bleibt – massiv. Es gehört 
letztlich nicht zu den Aufgaben der Gemeinde, ein Unternehmen zu besitzen und zu füh-
ren, und die Gemeinde ist dafür auch nicht geeignet. Da aber auch die bisherige Organi-
sationsform angesichts der Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes nicht mehr zeitgemäss 
wäre, drängt sich ein Verkauf auf, sofern dieser unter günstigen Bedingungen realisierbar 
ist. Dies ist mit der Kaufofferte der EKZ der Fall, deren Konditionen, insbesondere deren 
Kaufpreis, sich auf einem Niveau bewegen, welches später nie mehr erreichbar wäre. 
 
Mit dem Verkauf kann auch das unternehmerische Risiko abgegeben werden. Dabei ha-
ben die EKZ als Direktlieferant von weiten Teilen des Kantons seit Jahrzehnten ihre Fä-
higkeit unter Beweis gestellt, die Kundschaft in konkurrenzfähiger Art zu bedienen, und für 
die Gemeinden handelt es sich um einen fairen und verlässlichen Partner. Es wird in 
Zukunft für das EWO sehr viel schwieriger werden, sich in einem liberalisierten Markt zu 
behaupten – eine unternehmerische Herausforderung, die nicht Sache der Gemeinde ist. 
Schliesslich wird der Einbezug des lediglich selbsttragend zu führenden Wasserwerks in 
die Verselbständigung längerfristig zum Klumpfuss für das neue Unternehmen. Die Was-
serversorgung bleibt eine öffentliche Aufgabe, und sie soll folgerichtig auch weiterhin 
durch die öffentliche Hand gewährleistet werden. 
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